
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/7/27 85/10/0019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §51 Abs5;

VStG §62 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 85/02/0248 E 23. Oktober 1985 VwSlg 11922 A/1985 RS 1

Stammrechtssatz

Eine Berichtigung nach § 62 Abs 4 AVG kann auch außerhalb der nach § 51 Abs 5 VStG festgesetzten Frist von einem

Jahr vorgenommen werden.
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